
Verhalten bei Erkrankungen 
und Unfällen
Erkrankungen oder Unfälle sind unverzüglich
dem Landesverband und der Versicherungs-
kammer Bayern • Abteilung 8LA03 – Tierver-
sicherung • Maximilianstr. 53 • 80530 München
anzuzeigen.
Ein Fachtierarzt ist sofort hinzuzuziehen. Bei
Verenden eines Tieres ist eine Sektion erforder-
lich. Die Schlachtung eines versicherten Tieres
bedarf der Zustimmung des Versicherers. Wäh-
rend der Veranstaltung sind Mitarbeiter der
Versicherungskammer Bayern anwesend und
selbstverständlich gerne bereit, Ihre Fragen zu
beantworten. Auskünfte erhalten sie auch un-
ter:Tel. 0 89/21 60-32 97 • Fax 0 89/21 60-15 07 •

S Ü D D E U T S C H E  R E I T P F E R D E A U K T I O N

Versicherungskammer Bayern 
bietet VERSICHERUNGSSCHUTZ
Im Rahmen der Pferdetage München-Riem vom 28.04. bis 01.05.2011 findet auch in diesem Jahr die süddeutsche
Reitpferdeauktion statt. Viele Interessenten aus Deutschland und dem benachbarten Ausland werden wieder nach
München-Riem kommen.Wie auch schon in den Vorjahren bietet der Landesverband Bayerischer Pferdezüchter um-
fassenden Versicherungsschutz für die Auktionspferde über die Versicherungskammer Bayern.

mobil 0171/36 40 64 7 • 
e-mail claudia.fischer@vkb.de
Selbstverständlich ist die Versicherungskam-
mer Bayern auch für alle sonstigen Risiken der
richtige Ansprechpartner für Sie. Ob eine Versi-
cherung für Gebäude, Inventar, Kraftfahrzeuge,
landwirtschaftliche Kulturen, Tierbestand, das
Haftpflichtrisiko oder für Personen – die Ver-
sicherungskammer Bayern bietet eine Rund-
um-Absicherung für den Landwirt und für je-
den Bereich individuelle und bedarfs-
gerechte Lösungen.
Informieren Sie sich unter ➔ www.vkb.de 
Die Versicherungskammer Bayern wünscht
Ihnen viel Glück und Erfolg beim Verkauf und
Erwerb eines Pferdes.

Auktionspferd München-Riem 2010: San Braco v. Santino

Der VERSICHERUNGSSCHUTZ im Einzelnen
Versicherte Gefahren Versicherungsbeginn Versicherungsende
➔ Tod, Verenden oder Nottötung Mit dem Verladen der Pferde für den unmittelbaren für verkaufte Pferde
infolge von Krankheit oder Unfall direkten Transport zum Einstellen am Auktionsort bzw. am 30.Tag nach der Auktion bzw. nach Überschreiten 

für Zuchthengste mit der Körung. der bundesdeutschen Grenze
für nicht verkaufte Pferde
mit dem Ausladen nach erfolgten Rücktransport,
jedoch max. 24 Stunden nach Verlassen des Auktionsrings.

➔ Dauernde Unbrauchbarkeit zum Nach Untersuchung durch den Auktionstierarzt für verkaufte Pferde
Reiten infolge Krankheit oder Unfall. mit dem Einstellen in den Auktionsstall. am 30.Tag nach der Auktion bzw. nach Überschreiten

(Für nicht röntgenologisch untersuchte Pferde der bundesdeutschen Grenze.
➔ Dauernde Zuchtuntauglichkeit ist dauernde Unbrauchbarkeit nur infolge für nicht verkaufte Pferde
infolge Krankheit oder Unfall. von Unfällen versichert.) mit dem Ausladen nach erfolgten Rücktransport,

jedoch max. 24 Stunden nach Verlassen des Auktionsrings.

➔ Ersatz von Tierarztkosten zur Nach Untersuchung durch den Auktionstierarzt Verladung zum Abtransport vom Auktionsstall.
Abwendung eines Versicherungsfalles. mit dem Einstellen in den Auktionsstall.

➔ Diebstahl, Raub Ankunft im Auktionsgelände. Verladung zum Abtransport vom Auktionsstall.

Versicherungssummen Entschädigung
➔ bis zum Zuschlag ➔ 80% der Versicherungssumme
Warmblut 12.000 Euro (Verwertungserlöse werden angerechnet)
Warmblutfohlen 4.000 Euro
Kaltblut, Haflinger, Pony 4.000 Euro ➔ Tierarztkosten infolge akuter Erkrankungen oder Unfall
➔ nach dem Zuschlag (zur Abwendung eines Versicherungsfalls):
Steigerungspreis zzgl. gesetzl. MwSt. Ersatz max. 2000 Euro bei einem Selbstbehalt: 150 Euro.
Warmblut (Warmblutfohlen) max. 15 000 Euro
Kaltblut, Haflinger, Pony max. 6.000 Euro

Eine Höherversicherung kann gegen Beitragszuschlag vereinbart werden.


